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Zitat von Seph

Das Konstrukt kommt mir mit Blick auf die Verpflichtung zur Durchführung von Fahrten
seitens des Landes etwas schräg vor und hält vermutlich vor Gericht nicht stand.

Das Konstrukt wurde in BW extra so gemacht, weil es gerichtsfest sein soll. So sollen die i.
VV.für die Eltern unterzeichnenden Kollegen nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Eine
Empfehlung dazu kommt auch von den Lehrerverbänden.

Testen musste ich das zum Glück bisher nicht.
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